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Senatsverwaltung für Finanzen       Berlin, den 25.07.2018 
I C 12 - BT 3003-27/2018-3-3 Tel.: 9020-3068 
 
 
 
An den 
 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen –  
 
Rote Nummer: 0324 und 0324 B 
  
 
Vertrauliche Anlage für den Datenraum! 
 
Vorgang:  Sitzung des Hauptausschusses vom 8. November 2017 und vom 9. 

Mai 2019 
  
Der Hauptausschuss hat am 8. November unter Punkt 1 der Besprechung gemäß 
§ 21 Abs. 3 GO Abghs „Zahlen, Daten, Fakten – Effizientes Luftverkehrssystem Met-
ropolenregion Berlin/Brandenburg“ u.a. folgenden Beschluss gefasst:  
 
„SenFin wird gebeten, dem Hauptausschuss bis zum 31.03.2018 die folgenden Fra-
gen zu beantworten und Stellung zu nehmen: (…) 
4) Bitte um Vorlage und Erläuterung der Modellrechnung zu den Auswirkungen der 
Verlegung der Kernflugzeit von 5 Uhr auf 6 Uhr morgens. Was bedeutet dies für die 
Kapazität und für die Wirtschaftlichkeit des Betriebes? (…)“ 
 
In der Sitzung vom 09. Mai 2018 stimmte der Hauptausschuss der mit Schreiben vom 
29.03.2018 (SenFin I C 13) erbetenen Fristverlängerung zu Ziffer 4 zu.  
 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich den übermittelten Berichtsauftrag wie 
folgt: 
 
Die von der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) zur Verfügung gestellten 
Berechnungen über „Operative und wirtschaftliche Auswirkungen durch die Erweite-
rung des Nachtflugverbots“ am BER enthalten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 
Die Berechnungen werden daher ausschließlich zur vertraulichen Einsichtnahme im 
Datenraum übermittelt. 
 
 
In Vertretung  
 
 
Dr. Margaretha Sudhof 
Senatsverwaltung für Finanzen 
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